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Egal ob als Berater oder zuständiger Mit-
arbeiter der Behörde: Auf beiden Seiten 
gibt es aus finanzstrafrechtlicher Sicht vor, 
während und nach einer Betriebsprüfung 
einiges zu beachten – zum Beispiel Grenzen 
der Offenlegungspflichten, rote Linien bei 
Ermittlungsbefugnissen, Erkennen von 
Gefahrenherden bei Feststellungen. 

Dieser Praxisleitfaden bietet Unterstüt-
zung, um diese heikle Phase souverän zu 
meistern. Unter anderem werden folgende 
Fragen beantwortet: 

 ➤  Was kann, was sollte, was muss der  
Ab gabenbehörde aus Sicht des Abgaben- 
bzw. Finanzstrafrechts – auch aus  
Präventivgründen – offengelegt werden?

 ➤  Welche abgabenrechtlichen/finanz-
strafrechtlichen Knackpunkte gibt es  
in der Betriebsprüfung?

 ➤  Welche Konsequenzen können  
ab gabenrechtliche Feststellungen  
im Finanzstrafrecht haben?

 ➤  Wie funktioniert eine Schätzung  
im Abgaben- und Finanzstrafbereich?

 ➤  Wann haftet der Steuerberater für  
Beratungsfehler?

 ➤  Wie agiert die Steuerfahndung?

Dieses Werk ist ein Novum: Erstmals 
werden die Brandherde im Grenzbereich 
von Abgaben- und Finanzstrafrecht im  
Zusammenhang mit Betriebs prüfungen  
von einem umfangreichen Autorenteam  
aus der Praxis beleuchtet.

Betriebsprüfungen  
im Fokus des Finanz
strafrechts: Die gute  
Nachricht: „vorbereitet agieren — 
Brandherde vermeiden“ 

Ihre Vorteile
 ➤ Alles was es vor, während und nach 

der Betriebsprüfung im Finanz-
strafrecht zu beachten gilt kompakt 
in einem Band

 ➤ Das Nachschlagewerk zu Fragen im 
Grenzbereich von Abgaben- und  
Finanzstrafrecht

 ➤ Ein Must-have für Steuerberater, 
Rechtsanwälte, Abgabenbehörden, 
Strafverfolgungsbehörden, Fahn-
dungseinheiten sowie die Justiz

Einleitung – der rote Faden
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1. Einführung in das Praxishandbuch

Wie bereits im Vorwort dargestellt, soll die 1. Auflage dieses Praxishandbuches

dazu dienen, ausgewählte Schnittstellen im Abgaben- und Finanzstrafverfahren,

welche sich vor, während und nach einer Betriebsprüfung ergeben können, in

kurzen, aber prägnanten und praxisnahen Beiträgen darzustellen. In diesem

Sinne wurde auch Titel „Brennpunkt Betriebsprüfung1 – Vorhof zum Finanz-

strafverfahren“ gewählt, welcher diesem Themenbereich gerecht werden soll.

Es geht, entsprechend der Intention dieses Werkes, nicht um die umfassende wis-

senschaftliche Durchdringung des jeweiligen Themas, welche ohnedies Kom-

mentaren vorbehalten ist, sondern um die Problemerkennung und entspre-

chende Ansätze zur Problembewältigung – dies va unter dem Gesichtspunkt,

welche Problemstellungen sich aus der Sicht der Behörden in der Praxis bei Be-

triebsprüfungen stellen. Vielfach werden leider schon die Problemstellungen

nicht erkannt und daher auch keine oder unrichtige Maßnahmen ergriffen, sei es

nun aus Sicht der Behörde oder der Berater.

Nachfolgend werden daher die in dieser Auflage behandelten Problembereiche/

Schnittstellen iZm einer Betriebsprüfung kurz angesprochen und auf die ein-

zelnen Beiträge verwiesen. So ist es dem Leser aufgrund dieses roten Fadens

auch möglich, den den konkret auftauchenden Problembereich behandelnden

Beitrag zu finden.

2. Die Schnittstellen/Brennpunkte iZm der Betriebs-

prüfung – der rote Faden

Es bestehen verschiedenste Schnittstellen und Grenzbereiche vor, in und nach

einer Betriebsprüfung. Mit Schnittstellen oder Grenzbereichen ist gemeint, dass

die Betriebsprüfung, je nach Fallkonstellation, nicht nur rein abgabenrechtliche,

sondern auch finanzstrafrechtliche „Minenfelder“ sowie daraus resultierende

Konsequenzen haben kann. Dabei können die finanzstrafrechtlichen Konse-

quenzen weiter gehen als die rein abgabenrechtlichen Konsequenzen oder umge-

kehrt. Jede Aussage, jede Maßnahme, jede Dokumentation, jede Feststellung

kann wiederum sowohl abgabenrechtliche und finanzstrafrechtliche oder auch

nur rein abgabenrechtliche oder nur finanzstrafrechtliche Konsequenzen haben.

1 Selbst wenn sich der Begriff der Betriebsprüfung in den §§ 147–153 BAO nicht findet (dort: „Außen-

prüfung“), ist dieser Begriff doch prägnanter und im allgemeinen Sprachgebrauch fest in den Köpfen

der Behördenorgane, Abgabepflichtigen und Berater verankert. Deshalb wurde auch dieser Begriff

dem Begriff der Außenprüfung vorgezogen.
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sprüchlich war. Ein Nachholen der Begründung mittels Gegenschrift im Be-schwerdeverfahren vermochte diese Mängel nicht zu sanieren.191

Dagegen erteilte das Höchstgericht der Beschwerde im Hinblick auf die gleichzeitigbeantragte Aufhebung des § 162 BAO wegen Verfassungswidrigkeit der Norm,sohin auf Gesetzesebene, eine Absage: Es bestehen, so der VfGH192, „im Übrigen vordem Hintergrund des Beschwerdefalles keine Bedenken gegen § 162 BAO“. Damit hatder VfGH wohl bestätigt, dass § 162 BAO entgegen der vorgebrachten Bedenkennicht gegen das verfassungsrechtliche Sachlichkeitsgebot verstößt.

2.7. Verhältnis zum Grundsatz von Treu und GlaubenDer Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet jeden Teilnehmer am Rechts-leben, zu seinem Wort und zu seinem Verhalten zu stehen und sich nicht ohnetriftigen Grund in Widerspruch zu dem zu setzen, was er früher vertreten hat undworauf andere vertraut haben.193 Dieser Grundsatz gilt auch im Abgabenrecht,194insb dann, wenn ein Vollzugsspielraum besteht.195

Schützenswert ist aber nicht jedes Vertrauen des Abgabepflichtigen auf die Rechts-beständigkeit einer abgabenrechtlichen Beurteilung. Vielmehr müssen besondereUmstände vorliegen, die ein Abgehen von einer bisher vertretenen Rechtsauffas-sung unbillig erscheinen lassen.196 Dies wäre zB dann der Fall, wenn die Abgaben-behörde den Abgabepflichtigen ausdrücklich zu einem bestimmten Verhalten auf-fordert, welches sich nachträglich als unrichtig herausstellt.197 Ein bloßes Untätig-bleiben der Abgabenbehörde, zB wenn eine bestimmte Vorgehensweise imRahmen einer Außenprüfung nicht beanstandet wurde, kann hingegen kein Ver-trauen darauf begründen, dass dieselbe Vorgehensweise in einem späteren Verfah-ren nicht als rechtswidrig beurteilt wird.198

So wird auch durch die Tatsache, dass die Abgabenbehörde in einem Veranla-gungsjahr von einer Aufforderung gem § 162 BAO absieht, kein schutzwürdigesVertrauen des Abgabepflichtigen darauf begründet, dass auch in Zukunft einesolche Aufforderung nicht erfolgt.199

191 Vgl VfGH 13.6.1995, B 1228/94 mwN.192 VfGH 24.11.2016, E 1063/2016-12.193 Vgl VwGH 15.3.2001, 2001/16/0063 sowie allgemein zum Grundsatz von Treu und Glauben im Ab-gabenrecht Ritz, BAO6 § 114 Tz 6 ff.194 Vgl VwGH 10.10.1996, 95/15/0208, 0209 sowie den Erlass des BMF vom 6.4.2006, BMF-010103/0023-VI/2006 und die Verordnung betreffend die Unbilligkeit der Einhebung iSd § 236 BAO BGBl II2005/435.
195 Vgl zB VwGH 15.9.2011, 2011/15/0126; 19.9.2013, 2013/15/0183.196 Vgl VwGH 24.5.2007, 2005/15/0052; 28.10.2009, 2008/15/0049.197 Vgl VwGH 15.9.2011, 2011/15/0126.198 Vgl VwGH 29.7.2010, 2007/15/0248.199 Vgl VwGH 22.11.2012, 2008/15/0265.
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